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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Militärorganisation

Kurz nach Bekanntwerden, dass Bundesrat Parmelin das BODLUV-Projekt sistiert hatte,
wollte die SiK des Nationalrates proaktiv Einfluss auf das Armeebudget nehmen und
mittels Motion sicherstellen, dass im Rüstungsprogramm 2017 sämtliche
Armeefinanzen für die Rüstungsausgaben eingesetzt werden können und keine
Restkredite entstehen. Weil BODLUV ursprünglich für das Rüstungsprogramm 2017
vorgesehen gewesen war und folglich mit dessen zwischenzeitlichem Wegfall Gelder
frei geworden waren, wollte die Kommission erwirken, dass tatsächlich CHF 5 Mrd. für
die Armee ausgegeben würden und nicht etwa weniger. Dieser Meinung war auch die
Regierung, wie sie in ihrer Stellungnahme bekannt gab, jedoch empfahl sie die Motion
gleichwohl zur Ablehnung. Sie stellte jedoch auch bloss in Aussicht, dass die
Rüstungsplanung angepasst werde und für den im RP 2017 berücksichtigten Zeitraum
andere Projekte anvisiert würden. Spezifische Projekte konnten damals vom Bundesrat
noch nicht benannt werden.
Kommissionssprecher Büchler (svp, SG) appellierte im Nationalrat an seine Kolleginnen
und Kollegen, dass die Armeeführung dringend Planungssicherheit brauche und dafür
ein Rüstungsprogramm über CHF 700 Mio. nötig sei. Dies entsprach dem für BODLUV
vorgesehenen Betrag. Minderheitssprecher Flach (glp, AG) hielt nichts von diesem
Antrag und nannte ihn „sicherheitspolitisch und finanzpolitisch verantwortungslos”. Es
gebe gar kein Beschaffungsprojekt mit diesem hohen Finanzbedarf, das bereits
beantragt werden könne. Trotz Gegenwehr – auch des Verteidigungsministers – wurde
die Motion mit 126 zu 63 Stimmen angenommen. 1
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Ausrüstung und Beschaffung

In der Frühjährssession des Berichtsjahres wurde im Ständerat über eine Motion
Niederberger (cvp, NW) befunden. Der Motionär verlangte vom Bundesrat die
vorgesehene Liquidation von Festungsminenwerfern zu stoppen sowie künftig geplante
Ausserdienststellungen von Rüstungsgütern dem Parlament zur Genehmigung
vorzulegen. In seiner Antwort griff der Bundesrat die im sicherheitspolitischen Bericht
und im Armeebericht 2010 skizzierten Szenarien auf und beharrte auf der Position, dass
ältere Rüstungssysteme ausgemustert werden müssten. So sieht der Bundesrat die
Armeeberichte und Rüstungsprogramme auch weiterhin als adäquates Mittel zur
Darlegung künftiger Anpassungen innerhalb der Armee, sei es in finanzieller oder
abrüstungstechnischer Hinsicht. Im Ständerat wurde die von Bundesrat Maurer
kommentierte und zur Ablehnung beantragte Motion ohne Diskussion knapp mit 14 zu 13
Stimmen angenommen. Die Mehrheit der Kommission des Nationalrates beantragte die
Ablehnung der Motion, die Ende Jahr in der grossen Kammer beraten wurde. Eine
Minderheit Hurter (svp, SH) unterstützte die Motion. Dabei standen sich finanzielle
Aspekte um die generelle Restrukturierung der Armee und Überlegungen über
Beibehaltung oder Liquidierung altgedienter Systeme gegenüber. In der Ratsdebatte
anerkannten die Redner die teilweise Erfüllung der Motion, da die Ausserdienststellung
von Festungsanlagen bereits gestoppt worden war. Keine Einigkeit herrschte über die
Absicht, vom Bundesrat jeweils separate Berichte über Abrüstungen einzufordern.
Letztlich obsiegte in der Abstimmung die Kommissionsminderheit und die Motion
wurde mit 91 gegen 73 Stimmen angenommen. Dabei konnte sich eine grosse Koalition
der bürgerlichen Parteien gegen links-grün durchsetzen. Die künftig nötige
Genehmigung von geplanten Ausserdienststellungen bedeutet eine
Kompetenzenverlagerung vom Bundesrat auf die Ebene des Parlamentes. 2
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1) AB NR, 2016, S. 1060 f.
2) AB SR, 2012, S. 363 f.; AB NR, 2012, S. 2062 ff.
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